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Die Kollegin hat vom Arbeitgeber nochmals Ausdrucke der
Gehaltsabrechnungen erhalten, der Kindergeldstelle vorgelegt und inzwischen
den Elterngeldbescheid bekommen.

Das zuständige Ministerium antwortete auf eine entsprechende Nachfrage, die
Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers nach § 9 BEEG sei als vorgeburtlicher
Einkommensnachweis ausreichend, sofern diese Bescheinigung den aktuellen
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Leider hätten noch nicht alle
Arbeitgeber ihre Formulare zeitnah den neuen gesetzlichen Vorgaben (Gesetz
zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs, gültig ab 01.01.2013) anpassen
können.

Im vorliegenden Fall war die Verdienstbescheinigung jedoch ordnungsgemäß
auf einem von der Homepage der Kindergeldstelle heruntergeladenen Formular
ausgestellt worden. Das Ministerium bedauerte deshalb, dass es zu einer
solchen Diskrepanz gekommen ist.

Also alles geklärt.
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elterngeld/?postID=319755#post319755

https://www.lehrerforen.de/thread/36544-einkommensnachweis-f%C3%BCr-elterngeld/?postID=319755#post319755
https://www.lehrerforen.de/thread/36544-einkommensnachweis-f%C3%BCr-elterngeld/?postID=319755#post319755

